
Von: info@ubi.admin.ch <info@ubi.admin.ch>  
Gesendet: Dienstag, 11. Februar 2025 13:24 
An: chrisƟne_gross@bluewin.ch 
Betreff: AW: Zahlungsbefehl betreffend nicht bezahlte Radio- und Fernsehgebühren 
 
Sehr geehrte Frau Gross 
 
Ihr Schreiben haben wir zur Kenntnis genommen. Wir möchten Sie aber darauf aufmerksam machen, dass 
die UBI im Zusammenhang mit der Medienabgabe/Serafe über keinerlei Zuständigkeiten verfügt. Für Fragen 
hinsichtlich der Medienabgabe können Sie sich an das Bundesamt für KommunikaƟon wenden 
(www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/das-bakom/kontakt.html).  
 
Freundliche Grüsse 
Pierre Rieder 
  
  
Pierre Rieder, Dr. iur. 
Leiter Sekretariat 
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